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LWL-Schulen
 
 Informationen über die Mitnahme von Hilfsmitteln im Schülerspezialverkehr
Vermehrt wird der LWL als Schulträger aufgefordert, einzelne Hilfsmittel der Schülerinnen und Schüler (Rollstuhl, Sitzschale, Rollator) im Rahmen des Schülerspezialverkehrs mit zur Schule bzw. zurück zum Elternhaus zu befördern. Da dies in den eingesetzten Fahrzeugen in der Regel nicht ordnungsgemäß und sicher möglich ist, muss der Transport der Hilfsmittel abgelehnt werden. 

1.
Sicherheitsaspekte:
Im Rahmen der Schülerspezialverkehre werden überwiegend PKW und Kleinbusse eingesetzt. Diese Fahrzeuge verfügen i.d.R. nur über beschränkte Lagerungsmöglichkeiten für Gerätschaften im Kofferraum oder auf einer Lagerfläche. Bei vielen Fabrikaten (Vans, Kleinbusse) ist die Fläche des Innenraums überwiegend mit Sitzen ausgestattet, so dass für Lagerungsmöglichkeiten nur eine sehr begrenzte Fläche verbleibt. Diese Fläche wird für die Lagerung von Schultaschen benötigt.

Sperrige Hilfsmittel können in der Regel nicht im Kofferraum oder auf der vorgesehenen Lagerfläche zusätzlich zu den Schultaschen transportiert werden. Ein Transport zwischen den Sitzreihen oder auf der Sitzfläche muss wegen der damit verbundenen Verletzungsgefahr der Schülerinnen und Schüler abgelehnt werden.  

2.
Verpflichtungen des Schulträgers

2.1
Schülerfahrkosten:
Nach den Bestimmungen der Verordnung zur Ausführung des §97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO) ist der Schulträger lediglich verpflichtet, die für die wirtschaftlichste Beförderung von SchülerInnen notwendig entstehenden Fahrkosten zu tragen; ihm obliegt keine Beförderungspflicht (§ 3 i.V.m. § 12 SchfkVO). Da die SchülerInnen der LWL-Schulen überwiegend nicht in der Lage sind, den Schulweg (kostengünstiger) mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen, hat der LWL Schülerspezialverkehre eingerichtet. Die Beförderung im Rahmen der Schülerspezialverkehre umfasst die Kinder selbst und die Mitnahme ihrer Schultaschen, die sie auch bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel mitnehmen müssten. Eine Verpflichtung des Schulträgers, zusätzlich den Transport von Hilfsmitteln sicher zu stellen bzw. zu finanzieren, ergibt sich aus den Bestimmungen der SchfkVO nicht. Mit Urteil des Sozialgerichts Dortmund vom 20.03.2007 (Az. S 44 KR 289/05) wurde diese Auffassung bestätigt.

2.2
Ausstattung der Schule

Gemäß § 92 Schulgesetz ist das Merkmal der vom Schulträger zu finanzierenden Sachausgaben stets die generelle Verwendbarkeit des bzw. der zu beschaffenden Ausstattungsgegenstände. Das heißt, es muss eine Nutzung der Ausstattungsgegenstände durch mehrere Schülerinnen und Schülern unterstellt werden können. Die Leistungspflicht des LWL als Schulträger für ein Hilfsmittel ist daher immer dann ausgeschlossen, wenn es sich bei dem (in der Regel ärztlich verordneten) Hilfsmittel um eine Individualversorgung einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers handelt.
3.
Krankenversicherung:
Gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch (SGB) V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern oder eine Behinderung auszugleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen oder nach § 34 Abs. 4 SGB V ausgeschlossen sind. 

Dass es sich bei den betreffenden Hilfsmitteln in der Regel nicht um Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens handelt ist unzweifelhaft, weil sie speziell für die Bedürfnisse behinderter Menschen konstruiert worden sind und nur von Behinderten genutzt werden. Sie sind daher nicht durch die zu § 34 Abs. 4 SGB V erlassene Rechtsverordnung von der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung  ausgenommen. 

Bereits seit langer Zeit zählt der Schulbesuch nach höchstrichterlicher Rechtssprechung des Bundessozialgerichtes (BSG) zur elementaren Lebensführung für Kinder in diesem Alter, so dass die Leistungspflicht der Krankenversicherung für den Einsatz von Hilfsmitteln auch in der Schule bejaht wird. Gemäß Urteil des BSG vom 02.08.1979, Az. 11 RK 7/78 ist die Krankenversicherung auch verpflichtet, die Kosten für eine benötigte Zweitversorgung in der Schule zu finanzieren. Aussagen über die Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung zur Sicherung der Schulfähigkeit werden auch in dem Urteil des BSG vom 22.07.2004, Az. B3KR 13/03R getroffen.

4.
Empfehlung an die Erziehungsberechtigten

Sofern Ihr Kind auch in der Schule ein Hilfsmittel benötigt, besteht die Möglichkeit, bei der Krankenversicherung eine Zweitversorgung zu beantragen. Diese Information können Sie Ihrem Antrag an die Krankenversicherung gern beifügen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rechtssprechung des Bundessozialgerichtes (BSG) 

zur Zweitversorgung in der Schule

A.
Urteil vom 02.08.1979, Az. 11 RK 7/78

Ein faltbarer Krankenfahrstuhl ist ein Hilfsmittel iS der Krankenversicherung (KVLG § 16 Abs. 2, RVO § 182 b), wenn ihn der Behinderte im Rahmen der normalen Lebensführung zum Ausgleich einer Gehbehinderung benötigt.

Aus den Gründen:

Die bei der beklagten Landwirtschaftlichen KK pflichtversicherte Beigeladene zu 2. hat einen seit Geburt behinderten Sohn, dem infolge der Behinderung freies Stehen und Gehen nicht möglich sind. Deshalb gewährte die Beklagte im September 1976 im Wege der Familienhilfe einen Krankenrollstuhl.

Der Sohn besucht seit August 1976 eine Sonderschule außerhalb seines Wohnortes. Auf dem Weg zur und von der Schule kann der Rollstuhl nicht im Auto mitgenommen werden. Der Kläger übernahm darum im März 1977 als überörtlicher Träger der So​zialhilfe die Anschaffungskosten für einen ärztlich verordneten faltbaren Kranken​fahrstuhl in Höhe von 1.453,58 DM; zugleich begehrte er von der Beklagten gemäß § 1531 RVO Kostenersatz. Die Beklagte lehnte ab, weil im Rahmen der KV eine Zweit​ausstattung nicht möglich sei.

Klage und Berufung hatten keinen Erfolg.  Die Revision ist begründet.

Der Kläger hat als überörtlicher Träger der Sozialhilfe den Sohn der Versicherten nach gesetzlicher Pflicht im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte gemäß §§ 39 ff BSHG durch Anschaffung des faltbaren Krankenfahrstuhls unterstützt. Wie das LSG zutreffend erkannt hat, hängt der vom Kläger erhobene Ersatzanspruch nach § 82 Abs. 1 KVLG iVm § 1531 S 1 und 2 RVO somit davon ab, ob die Versicherte – die Beigeladene zu 2. – von der Beklagten die Ausstattung ihres Sohnes mit diesem Fahrstuhl verlangen konnte. Nach § 32 Abs. 1,  § 33 i. V. m. § 13 Abs. 1 Nr. 3 , § 16 Abs. 2 KVLG hat ein Versicherte für sein unterhaltsberechtigtes Kind Anspruch auf Ausstattung mit einem Hilfsmittel, wenn dieses erforderlich ist, um eine körperliche Behinderung auszugleichen. Entge​gen der Auffassung des LSG ist der vom Kläger gewährte faltbare Krankenfahrstuhl ein solches zum Ausgleich der Behinderung des Kindes benötigtes Hilfsmittel.

Allerdings ist bei der Anwendung des § 16 Abs. 2 KVLG der eingeschränkte Aufga​benkreis der KV zu beachten, soweit Art, Zweck und Notwendigkeit der in Frage kommenden Maßnahmen zu beurteilen sind; das hat der 3. Senat des BSG bereits für die allgemeine gesetzliche KV bei Anwendung der entsprechenden Vorschrift des § 182 b RVO entschieden (vgl. SozR 2200 § 182b Nrn. 5, 6 und 8). Danach schuldet die KV nur Hilfsmittel, die unmittelbar auf den Ausgleich der Behinderung selbst ge​richtet sind; Hilfsmittel dagegen, die erst Folgen der Behinderung in einzelnen Le​bensbereichen, insbesondere auf beruflichem, gesellschaftlichem oder privatem Ge​biet ausgleichen, fallen nicht in ihren Leistungsbereich (z. B. elektrische Schreibma​schine – BSGE 37, 138 -; Blindenführhund – BSGE 45, 133 = SozR 2200 § 182 b Nr. 4; Blindenschriftschreibmaschine – SozR 2200 § 182 b Nr. 5).

Ein faltbarer Krankenfahrstuhl ist jedoch ebenso wie der einfache Krankenrollstuhl ein Hilfsmittel der erstgenannten Art. Dem steht nicht entgegen, dass beide nicht unmittelbar am Körper ausgleichend wirken (BSGE 45, 133, 134), auch nicht, dass sie nicht das Gehen selbst ermöglichen. Denn ausgefallen (oder erschwert) ist nicht nur die Möglichkeit des Gehens, sondern damit zugleich die der Fortbewegung (durch Gehen); entscheidend ist daher, dass die genannten Fahrstühle für die aus​gefallene (oder erschwerte) Möglichkeit der Fortbewegung einen Funktionsausgleich bieten, der unmittelbar auf den Ausgleich dieser Behinderung gerichtet ist. Dabei bietet der faltbare Krankenfahrstuhl den regelmäßig umfassenderen Ersatz, weil er im Gegensatz zum einfachen Krankenfahrstuhl auch in Verkehrsmitteln transportiert werden kann; er erlaubt somit dem Behinderten – nach Fahrten mit solchen Ver​kehrsmitteln – die Fortbewegung auch in Orten außerhalb seines Wohnortes.

Damit stellt sich nur noch die Frage, welche Art von Krankenfahrstuhl die Beklagte zur medizinischen Rehabilitation des Kindes der Versicherten gemäß § 16 Abs. 2 KVLG bereitzustellen hatte. Das hängt davon ab, welchen Bedürfnissen nach Fort​bewegung sie dabei Rechnung tragen musste. Bei der Auslegung des § 187 RVO aF wurden Bedürfnisse der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und bei Kindern der Teilnahme am Schulunterricht mitberücksichtigt (vgl. BSG SozR Nr. 3 zu § 187 RVO; BSG SozR 2200 § 187 Nr. 1). Demgegenüber lässt die Rechtsprechung zu § 182 b RVO nicht sicher erkennen, ob nur noch „elementaren“ oder „alltäglichen Grundbe​dürfnissen“ Rechnung getragen werden soll; soweit Hilfsmittel zur Befriedigung von gesellschaftlichen, beruflichen oder privaten Bedürfnissen vom Leistungsbereich der KV ausgeschlossen wurden, hat es sich weitgehend um Fälle gehandelt, in denen das Hilfsmittel erst bei den Folgen der Behinderung in diesen Lebensbereichen wir​ken konnte.

Ist jedoch – wie hier – ein Hilfsmittel unmittelbar auf den Ausgleich der Behinderung selbst gerichtet, dann erscheint es nicht gerechtfertigt, gesellschaftliche, berufliche oder private Bedürfnisse des Behinderten beim Ausgleich seiner Behinderung schlechterdings unbeachtet zu lassen. Eine derartige Einengung kommt in § 16 Abs. 2 KFLG nicht zum Ausdruck; das Gesetz verlangt die Ausstattung mit einem Hilfs​mittel, das erforderlich ist, um die körperliche Behinderung auszugleichen. Da die KV auch allgemein nicht ihren Schutz bei Tätigkeiten im gesellschaftlichen, beruflichen oder privaten Bereich versagt, muss sie nach der Meinung des erkennenden Senats dem Versicherten ein zum unmittelbaren Behinderungsausgleich benötigtes Hilfs​mittel so gewähren, dass es den Funktionsausfall möglichst weitgehend im Rahmen einer normalen Lebensführung ausgleicht. Insofern sind bei Kindern auch Bedürf​nisse der Fortbewegung zur und von der Schule zu befriedigen. Bei ihnen schließt daher der Bereich, in dem ihnen die Fortbewegung ermöglicht werden muss, den Schulort ein. Dabei ist zu beachten, dass bereits seit längerem auch bei normalen Schulen der Schulort sich nicht selten außerhalb des Wohnortes befindet.

Unter diesen Umständen kann dahinstehen, ob sich die Anschaffung eines zweiten Krankenstuhls erübrigt hätte, wenn die Beklagte von vornherein einen faltbaren Krankenfahrstuhl gewährt hätte, wie dies der Kläger behauptet. Da das LSG hierzu keine Feststellungen getroffen hat, muss das Revisionsgericht die Möglichkeit einbe​ziehen, dass zu dem ständigen Gebrauch zuhause neben dem faltbaren Kranken​fahrstuhl ein stabiler Rollfahrstuhl notwendig ist, dass also der faltbare Krankenfahr​stuhl dem Behinderten nur zum Gebrauch außerhalb des Hauses bzw. des Wohnortes dient. Selbst wenn dies aber zutrifft, so ergibt sich aus den obigen Darlegungen, dass die Beklagte auch in diesem Falle zur Bereitstellung des faltbaren Krankenfahr​stuhls verpflichtet war.

B.
Urteil vom 22.07.2004, Az. B 3 KR 13/03 R (Auszug)

. . . .

	Zu den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung seit langer Zeit anerkannten Aufgaben der GKV gehört allerdings die Herstellung und die Sicherung der Schulfähigkeit eines Schülers bzw der Erwerb einer elementaren Schulausbildung (BSGE 30, 151, 154; BSG SozR 2200 § 182 Nr 73; BSG SozR 2200 § 182b Nr 28; BSG SozR 3-2500 § 33 Nr 22 und 40). Das ergibt sich aus der historischen Entwicklung der Hilfsmittelversorgung in der Krankenversicherung. Ursprünglich war die GKV als reine Arbeitnehmerversicherung konzipiert. Sie hatte das Ziel, den im Erwerbsleben stehenden Versicherten im Falle der Arbeitsunfähigkeit durch Krankenhilfe, Hilfsmittelversorgung und andere Maßnahmen wieder in das Arbeitsleben einzugliedern (zur Hilfsmittelversorgung vgl den durch das Rehabilitationsangleichungsgesetz <RehaAnglG> aufgehobenen § 187 Nr 3 RVO), wobei die Begriffe der Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit iS der GKV auf die vom Versicherten bisher ausgeübte Erwerbstätigkeit abstellten (BSGE 19, 179, 181). 

Mit der späteren Einbeziehung nicht im Erwerbsleben stehender Personen in die GKV erwies sich diese Auslegung des Begriffs "Arbeitsfähigkeit" jedoch als zu eng. Eine strenge Bezugnahme dieses Begriffs auf den bisher ausgeübten Beruf hätte in den Fällen, in denen es sich um Versicherte handelt, die infolge Invalidität oder Alter aus dem Erwerbsleben bereits ausgeschieden waren (Rentner) oder als mitversicherte Familienangehörige entweder überhaupt nicht am Erwerbsleben teilnahmen (Nur-Hausfrauen) oder noch vor dem Eintritt in das Berufsleben standen (Kinder, Schüler, Studenten), zu einem vom Gesetzgeber nicht beabsichtigten Leistungsausschluss nach geführt. Daher hat es die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) trotz zunächst unveränderten Wortlauts des § 187 Nr 3 RVO ausreichen lassen, wenn mit einem Hilfsmittel die Fähigkeit hergestellt oder erhalten wurde, am allgemeinen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen (BSGE 30, 270, 272; 33, 263, 265; BSG SozR 2200 § 182 Nr 60; so auch die Heil- und Hilfsmittel-Richtlinien vom 26. Februar 1982, Beilage Nr 32/82 zum Bundesanzeiger Nr 125 = DOK 1982, 621 = BKK 1982, 269) bzw die "Alltagskompetenzen" eines Menschen gesichert wurden. 

Für Schüler setzte die Rechtsprechung den Begriff Arbeitsfähigkeit folgerichtig mit dem Begriff Schulfähigkeit gleich (BSGE 30, 151, 154; stRspr). Benötigte ein Schüler auf Grund einer Krankheit oder Behinderung ein - von der Schule nicht vorzuhaltendes - Hilfsmittel, um am Unterricht in der Schule erfolgreich teilzunehmen bzw. die Hausaufgaben erledigen zu können, hatte die KK dieses Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, weil es um die Herstellung oder Sicherung der Schulfähigkeit ging. Die Schulfähigkeit bzw der Erwerb einer elementaren Schulausbildung waren damit als allgemeines Grundbedürfnis eines Schülers anerkannt (BSGE 30, 151, 154; 33, 263, 265; BSG SozR 2200 § 182 Nr 73; BSG SozR 2200 § 182b Nr 28). Diese Rechtsprechung ist auf den Anspruch auf Hilfsmittelversorgung nach § 33 SGB V ab 1989 unverändert übertragen und fortgeführt worden (BSG SozR 3-2500 § 33 Nr 22 und 40). 
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